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vorbelastet.Lärmimmissionen gewerbliche durch ist 1 WA Wohngebiet allgemeines Das BauGB) Nr.1 5 Abs. 9 (§ Vorbelastung einer Kenntlichmachung 13.5

13.5 Flächen für Geh-, Fahr- und Leitungsrechte zu Gunsten der Anlieger
und der Ver- und Entsorgungsträger.

14.0 Kennzeichnung (§9(5)1 BauGB) für das allgemeine Wohngebiet WA 1:
Das allgemeine Wohngebiet WA 1 ist durch gewerbliche Lärmimmissionen
vorbelastet.


